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R~CHNUNGSHOF 
3, DAMPFSCHIFFSTRASSE 2 

1033 Wien - Postfach 240 
Zl 2859-01/83 

Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Kriegsopferversorgungs
gesetz 1957 geändert wird; 
Stellungnahme 

An das 

Präsidium 
des Nationalrates 

Parlamentsgebäude 
1010 Wie n 

Datum: 20. SEP.I 

1983 -09- t' Verteilt .. _-.. _ •. -

Entsprechend einer Entschließung des Nationalrates 

beehrt sich der RH, anverwahrt 25 Ausfertigungen je

ner Stellungnahme vorzulegen, die er zu dem ihm mit 

dem Schreiben des Bundesministeriums fUr Soziale Ver

waltung vom 1. August 1983, Zl 41.010/2-1/83, versen

deten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 geändert wird, ab

gegeben hat. 

Anlagen Wien, 1983 09 19 

Der Präsident: 

~·L ': ,"., ~'j~:::': L~ c:keit 
der Auslatigung: 

~Jz 

Broesigke 
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• RECHNUNGSHOF 
3, DAMPFSCHIFFSTRASSE 2 

1033 Wien - Postfach 240 

Zl 2859-01/83 

Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Kriegsopferversorgungs
gesetz 1957 geändert wird; 
Stellungnahme 

An das 

Bundesministerium 
für Soziale Verwaltung 
Regierungsgebäude 

Stubenring 1 
1010 Wie n 

Der RH bestätigt den Eingang des mit do Schreiben vom 

1. August 1983, Zl 41.010/2-1/83, übermittelten Ent

wurfs eines Bundesgesetzes, mit dem das Kriegsopferver

sorgungsgesetz 1957 geändert wird und teilt mit, daß 

vom Standpunkt der Rechnungs- und Gebarungskontrolle 

dagegen kein Einwand besteht. 

Der RH regt an zur Verdeutlichung, den 3. Satz des 

§ 80 Abs 2 wie folgt zu formulieren: "Ein Bediensteter 

des Landesinvalidenamtes, bei dem die Schiedskommission 

errichtet ist, hat als Schriftführer mitzuwirken." 

Von dieser Stellungnahme wird das Präsidium des Natio

nalrates unter einem in Kenntnis gesetzt. 

Für die Rirhtigkeit 
der l~ tl ~:, , Lis ung; 

Wien, 1983 09 19 

Der Präsident: 

Broesigke 
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